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30. November 1951. 

Zur Anf-rage de~:· Abg. DroP f e i f e r und Genossen an den 

Bundeskanzler, den Bundesminister für Finanzen und den Bundesminister für 

Inneres, betreffend die Vergütung der durch eine Besatzungsma.cht beschlagnahm­

ten Wohnungen, gibt Eundeskanzler Dr"Il'1g~ F i g 1 im Einvernehmen mit diesen 

Bundesministern nachstehendes bekannt: 

"Der sowjetische Hochkommissär hat mit Schreiben vom ll.Juni d.J. er­

klärtt dass er Sorge tragen werde, die J~sprüche österreiohischer ~ter und 

Staatsbürger sicherzustellen, hat jedoch die Anerkennung von Ansprüohen aus 

der Zeit vor dem l.Jänner 1951 abgelehnt .. Die mit Vertretern des sowjetisohen 

Elementes geführten Verhandlungen des Bundesministe~iums für Finanzen haben 

kein$ Abänderung des sowjetischen Standpunktes herbeigeführt. Die österrei­

chische Bundesregierung hat sich daher entschlossen, eine Regelung ins Auge zu 

fassen, der zufolge Ansprüche gegen die sowjetische Besatzungsmaoht aus der 

Zeit vor dem 1.Jänner 1951 iri besonders rücksichtswürdigen Fällen aus Budget­

mitteln abzugelten sind. Mit Zustimmung des Rechnungshofes wurde im Bundesvtr­

anschlag 1952 bei Kap.26 Tit.2 § 4 Post 32 'Beihilfen bei Ansprüchen gegen 

e.ine Besatzungsmacht' für diese Zwecke der Betrag von 25 Millionen Schilling 

vorgesehen. Nach Verabschiedung des Finanzgesetzes 1952 wird eine Abfindung 

von Ansprüchen der genannten l~t möglich sein. 

Das Bundesministerium für Finanzen ist ferner an das sowjetische Element 

mit Vorschlägen herangetreten, die die Zahlung von Vergütungen nicht nur be­

sehleunig'lien, sondern_.diese auch an die i'n den westlichen Besatzungszonen 

geltenden Sätze angleichen sollen. Der Erreichung diesss Zieles stehen jedoch 
grosse Sohwierigkei~n entgegen~Die Bezahlung solcher naoh dem, 1. Jänner 1951 er­
brachten Leistunge~/über die vom Alliierten Rat für Besatzungskosten festge­
setzten Ausgabenhöchstbeträge hinaus - kann nicht in Ervrägung gezogen werden. 
Auoh stünd.en im laufenden Verwal tungsjahr für derartige Mehrausgaben keine 13e­
deokungsmögliohkeiten zur Verfügung, weil den präliminierten Besatzungskosten­
beiträgen von ca.448 Millionen Sohilling Besatzungskostenausgaben von oindestens 
510 Millionen Schilling gegenüberstehen. 

Die Bundesregierung wird weiterhin bestrebt sein, auf das Sowjet-Element 
einZUWirken, die ihm erbrachten Leistungen in der gleichen Weise wie in den 
anderen Besatzungszonen zu bezahlen. 

Mit Rücksicht auf die vorstehenden Ausführungen kommt eine generelle An­
weisung der BeZirksverwaltungsbehörden, im Falle der Beschlagnahme von Wohnungen 
durch eine sowjetisohe Dienststelle Bescheinigungen auszustellen oder durch die 
Geme1ndeämter ausstellen zu lassen, nicht in Bet.raoht" Falls in besonders be­
rUcksichtigungswürdigen Fällen aus der Zeit vor dem leJänner 1951 die Auszahlung 
einer Vergütung aus Bundesmittel.n in Aussicht genommen ist, wird durch die zu­
ständige Bezirksverwaltungsbehörde gegebenenfalls eine entsprechende Besohai­
nigung ausgestellt werdene" 
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